
 

Zweite Satzung 

zur Änderung der Studienordnung 

für den Diplomstudiengang Katholische Theologie 

an der Universität Würzburg 

 
 

Vom 2. April 2008 
 
 

(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2008-4) 
 
 
 
 
 
    Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 des Bayeri-
schen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Würzburg die nachfolgende 
Änderungssatzung: 
 
 
 

§ 1 
 
 

Die Studienordnung für den Diplomstudiengang Katholische Theologie an der Universität Würzburg 
vom 28. Oktober 1997 (KWMBl II S. 1365) in der Fassung der Änderungssatzung vom 14. Dezember 
2004 (Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2005-18) wird wie folgt ge-
ändert: 
 
 

§ 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden die Worte „das Latinum, das Graecum und das Hebraicum“ durch die Worte 

„ausreichende Sprachkenntnisse in Latein, Griechisch und Hebräisch“ ersetzt. 
 
b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Diese Sprachkenntnisse werden nachgewiesen durch das Latinum, das Graecum und das 
Hebraicum (das an der Universität erworben werden kann) oder durch eine mit Erfolg abgelegte 
Akademische Sprachprüfung in Latein bzw. Griechisch bzw. Hebräisch.“ 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 
11. März 2008  
 
Würzburg, den 2. April 2008 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Katholische Theologie an der Universität Würzburg wurde am 2. April 2008 in der 
Universität niedergelegt; die Niederlegung wurde am 3. April 2008 durch Anschlag in 
der Universität bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 3. April 
2008. 
 
Würzburg, den 3. April 2008 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 

 
 


